
Geschäftsordnung    
des VfT e. V. 

1. Mitgliederstatus

Aufnahmebedingungen bzw. Ausschlussregelungen

Mit dem Aufnahmeformular wird der Antrag auf Aufnahme gestellt.
Es wird ein definierter Mitgliederstatus (Fördermitglied, ordentliches oder außerordentliches Mitglied) vergeben.
Fördermitglieder, ordentliche oder außerordentliche Mitglieder, die gegen die Interessen und Ziele des Verbandes verstoßen,
durch ihr Verhalten oder ihre öffentlichen Äußerungen dem Ruf des Verbandes schaden, werden abgemahnt. Bei weiterem
Verstoß erfolgt der Ausschluss aus dem Verband. Des Weiteren gilt § 4 der Satzung.

a. Fördermitglieder : s. Satzung
Als Fördermitglieder gelten natürliche oder juristische Personen, die die Ziele des Verbandes laut §2 der Satzung unterstützen,
sich aber nicht in der Ausbildung auf einen tierheilkundlichen Beruf befinden oder als THP tätig sind.

b. Ordentliche Mitglieder
Als ordentliche Mitglieder gelten THP, die im Zuge der jeweiligen regionalen Verwaltungspraxis ihre Tätigkeit als praktizierender
Tierheilpraktiker  oder  Tierpsychologe o.  ä.  ordnungsgemäß gemeldet  haben und damit  die  Tierheilkunde ohne Bestallung
ausüben.
Ordentliches Mitglied kann nur werden, wer eine vom VfT e.V. anerkannte Prüfung erfolgreich abgelegt hat.
Auf begründeten und vom Vorstand zu prüfenden Antrag kann von einer Prüfung abgesehen werden. Der Vorstand entscheidet
mit einfacher Mehrheit.
Ein ordentliches Mitglied ist zur Führung des Verbandszeichens berechtigt. Nur ordentliche Mitglieder werden auf Anfragen vom
Verband empfohlen.

c. Außerordentliche Mitglieder
Außerordentliche Mitglieder sind Personen, die sich in Ausbildung auf einen tierheilkundlichen Beruf (auch Tierpsychologie)
befinden.
Ein außerordentliches Mitglied wird als ordentliches Mitglied geführt, wenn es die Kriterien erfüllt. Außerordentliche Mitglieder
der VfT e.V. sind nicht dazu berechtigt, die Naturheilkunde und Tierpsychologie auszuüben und werden bei Zuwiderhandlung
vom Verband ausgeschlossen.

2. Berufsordnung
Artikel 1 Grundsatz
Tierheilpraktiker  dienen  der  Gesundheit  der  von  ihnen  behandelten  Tiere  und  der  sich  aus  dem  Tierschutz  ergebenden
Pflichten. Erfahrungen aus der tierheilkundigen Überlieferung und moderne medizinische Erkenntnisse werden zum Wohle der
Tiere und ihrer Halter gleichermaßen angewandt.
Tierheilpraktiker  verhalten  sich  in  Ausübung  des  Berufes,  wie  auch  im  Privaten  stets  der  Würde  des  Berufsstandes
entsprechend.
Tierheilpraktiker üben einen freien Beruf aus und behandeln ihre Patienten eigenverantwortlich.

Artikel 2 Berufspflichten
Tierheilpraktiker verpflichten sich, den Beruf gewissenhaft auszuüben und stets nur die Heilmethoden anzuwenden, die nach
ihrer Überzeugung auf dem einfachsten und schnellsten Weg und ohne Schädigung des Tieres zum Heilerfolg führen oder
Linderung verschaffen.
Tierheilpraktiker sind verpflichtet, vor der Stellung einer Diagnose und der Empfehlung von Arzneimitteln oder Heilverfahren,
den Patienten persönlich in Augenschein zu nehmen und zu untersuchen.
Tierheilpraktiker sind verpflichtet, sich regelmäßig über die für die Berufsausübung geltenden Vorschriften zu unterrichten (z.B.
AMG, TierGesG, TSchG, HWG, UWG). Sie beachten in der Ausübung ihres Berufes die geltenden Gesetze und Verordnungen.
Sie sind sich der Grenzen ihres Wissens und Könnens bewusst.
Tierheilpraktiker können eine Behandlung ablehnen, wenn sie der Überzeugung sind, dass der betreffende Tierhalter seine
Sorgfaltspflicht  missachtet  und  ein  Vertrauensverhältnis  zwischen  Therapeut  und  Tierhalter  nicht  besteht.  Die  ethische
Verpflichtung in Notfällen im Rahmen der Möglichkeiten zu helfen bleibt unberührt.

Artikel 3 Schweigepflicht
Tierheilpraktiker verpflichten sich, über alles zu schweigen, was ihnen in Ausübung des Berufes anvertraut oder zugänglich
gemacht wird. Unberührt hiervon bleiben Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, sowie die Pflicht zur Anzeige von Erkrankungen
nach dem Tiergesundheitsgesetz.
Tierheilpraktiker müssen alle Personen, die ihnen in Ausübung des Berufes behilflich sind, auf die Schweigepflicht hinweisen.
Die Offenbarung eines Berufsgeheimnisses ist dann gerechtfertigt, wenn sie zur Erfüllung einer Rechtspflicht notwendig ist oder
das bedrohte Rechtsgut überwiegt.
Auskünfte an Versicherungen sollen im Einvernehmen mit dem Tierhalter baldigst und nach bestem Wissen und Gewissen
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gegeben werden.

Artikel 4 Fortbildungspflichten
Tierheilpraktiker sind zu ständiger Fortbildung verpflichtet.  Die Fortbildung ist nachzuweisen. Die Berufsorganisationen sind
verpflichtet Fortbildungsveranstaltungen anzubieten. Fortbildungsnachweise können nur vom Berufsverband oder durch vom
Berufsverband autorisierte Organisationen und Personen ausgegeben werden. Die Nachweise sind aufzubewahren.
Fortbildungsnachweise von Organisationen, die nicht vom Berufsverband anerkannt sind, zählen nicht als Nachweis im Sinne
der Berufsordnung. Ihre Anerkennung kann beim Berufsverband beantragt werden.

Artikel 5 Praxis
In der Regel übt ein Tierheilpraktiker seine Tätigkeit an dem Ort der Niederlassung seiner Praxis aus.

Räumlichkeiten
Die  Praxisräume  sollen  den  allgemeinen  hygienischen  Anforderungen  entsprechen.  Die  Räume  dürfen  außerhalb  der
Sprechzeiten  keinen  anderen  Zwecken  dienen.  Die  Unterhaltung  weiterer  Praxen  (Zweigpraxen)  ist  im  Rahmen  der
gesetzlichen  Bestimmungen  zulässig.  Alle  auf  den  Namen  des  Tierheilpraktikers  angemeldeten  Praxen  sollen  dem
Berufsverband gemeldet werden.

Praxisschilder
Auf dem Praxisschild ist mindestens anzugeben:

- Die Bezeichnung “Tierheilpraktiker”
- Name des Tierheilpraktikers/ der Tierheilpraktikerin

Das Schild darf Zusätze über akademische Grade, Titel, Sprechstunden und Telefonnummern enthalten. Das Schild darf ferner
Hinweise über die Art der Tätigkeit bzw. der behandelten Tierarten enthalten, jedoch nicht mehr als drei Hinweise. Die Größe
des Schildes soll ortsübliche Maße nicht übersteigen.
Im beruflichen Umfeld dürfen akademische Grade und Titel nur in Verbindung mit der Fakultätsbezeichnung verwendet werden.
Die Führung von ausländischen akademischen Graden, Titeln und anderen Bezeichnungen unterliegt den jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften. Sie sind so zu führen, dass ihre ausländische Herkunft erkennbar ist.

Artikel 6 Werbung
Tierheilpraktiker  unterliegen  den  die  Werbung betreffenden Gesetzen  und  Verordnungen und verpflichten sich,  jede nicht
standesgemäße Werbung zu unterlassen. Eine sachliche Werbung in den Printmedien und dem Internet mit Angaben zur Praxis
wie Adresse, Praxiszeiten, Spezialisierungen, ist unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Verordnungen erlaubt.
Für alle Anzeigen in Printmedien gilt: Form und Größe sollen das für solche Anzeigen übliche Maß nicht übersteigen.
Sprechzeiten sollen mindestens an der Praxistür angekündigt werden. Tierheilpraktiker  sollen dafür  Sorge tragen, dass die
Tierhalter sie in Notfällen auch außerhalb der Sprechzeiten erreichen können.

Artikel 7 Zeugnisse und Gutachten
Zeugnisse und Gutachten sollen Tierheilpraktiker nach bestem Wissen und Gewissen ausfertigen. Zweck und Empfänger sind
anzugeben.
Gutachten und Zeugnisse über Heilmittel dürfen nur in Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

Artikel 8 Gebühren
Tierheilpraktiker sind in der Höhe ihrer Gebühren frei. Als Grundlage für die Gebühren dient das von der Kooperation deutscher
Tierheilpraktiker-Verbände e.V. herausgegebene und das vom VfT e.V. herausgegebene Gebührenverzeichnis in der jeweils
geltenden Fassung.

Artikel 9 Verkauf und Verpachtung einer Praxis
Für Tierheilpraktiker ist es standesunwürdig, gewerbsmäßig Praxiskauf und Verkauf zu betreiben.
Bei Kauf, Verkauf oder Verpachtung einer Praxis können dem Berufsverband die Verträge zur Einsichtnahme und Beratung
vorgelegt werden.

Artikel 10 Arzneimittel
Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln sind nach den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen.

Artikel 11 Haftpflicht
Tierheilpraktiker sollen eine Berufshaftpflicht abschließen. Der Berufsverband kann Versicherungsgesellschaften empfehlen, die
günstige Gruppentarife für Tierheilpraktiker anbieten.
Von Einleitung und Verlauf von Strafverfahren und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen soll dem Berufsverband
unverzüglich und in aller Offenheit Mitteilung gemacht werden.

Artikel 12 Meldepflicht und Anzeigepflicht
Tierheilpraktiker  müssen  die  Eröffnung  ihrer  Praxis  bei  den  zuständigen  Behörden  anmelden.  Auskunft  dazu  erteilen  die
Berufsverbände.

Artikel 13 Hilfskräfte
Tierheilpraktiker können in ihrer Praxis Hilfskräfte anstellen. Die Beschäftigten sind sozialversicherungspflichtig und sind bei der
Sozialversicherung einschließlich der Berufsgenossenschaft anzumelden. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Beiträge zu
den Sozialversicherungen sind zu beachten.

Artikel 14 Berufsaufsicht
Tierheilpraktiker unterstellen sich in ihrem eigenen Interesse und im Interesse des Berufsstandes der Aufsicht ihres Berufsver-
bandes. Vom Berufsverband aus gegebenen Anlass erbetene Auskünfte über Tätigkeit, Arbeitsweise und Heilerfolge sollen vom
Tierheilpraktiker im Rahmen der Zumutbarkeit beantwortet werden.
Der Berufsverband bzw. dessen Beauftragte haben das Recht,  sich über die ordnungsgemäße Berufstätigkeit des Tierheil-
praktikers an Ort und Stelle zu unterrichten.
Tierheilpraktiker verpflichten sich, Anordnungen ihres Berufsverbandes nachzukommen. Gegen Anordnungen, die nach Ansicht 
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des Tierheilpraktikers ungerechtfertigt sind, kann sie/er beim zuständigen Organ des Berufsverbandes Beschwerde einreichen.
Artikel 15 Standesdisziplin
Tierheilpraktiker verhalten sich Kollegen gegenüber kollegial und üben keine unsachliche Kritik an Berufskollegen. 
Unsachgemäße Kritik an den Maßnahmen und Behandlungsmethoden anderer Kollegen sind zu vermeiden.

Artikel 16 Zuweisung gegen Entgelt
Es ist nicht standeswürdig, dass Tierheilpraktiker sich gegenseitig Patienten gegen Entgelt zuweisen.

Artikel 17 Verstöße gegen die Berufsordnung
Verstöße gegen die Berufsordnung können im Wege eines satzungsgemäßen Verfahrens geahndet werden. Vorher sollte der 
Versuch einer kollegialen Einigung durch die zuständigen Vertreter unternommen werden.
Streitigkeiten in Berufsfragen zwischen Berufsverbandmitgliedern können durch die zuständigen Vertreter entschieden werden. 
Der ordentliche Gerichtsweg ist damit nicht ausgeschlossen.
Verstöße gegen die Berufsordnung können mit einem Bußgeld bis zweitausend Euro geahndet werden.

Artikel 18 Geltungsbereich
Diese Berufsordnung gilt für alle Mitglieder der der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e. V. angehörigen 
Berufsverbände und basiert auf der Grundlage der geltenden rechtlichen Bestimmungen und Gesetze.

Artikel 19 Änderungen
Änderungen und Ergänzungen der Berufsordnung können nur von der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e.V. 
beschlossen werden.

Artikel 20 Inkrafttreten
Diese Berufsordnung wurde von der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e.V. geändert und tritt am 20. 06. 2004 in
Kraft.
Geändert von der Mitgliederversammlung der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker- Verbände e. V. am 19.02.2016 in Kassel.
Diese Berufsordnung wurde von der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e.V. in Hohenroda am 07.07.2017 
geändert.

3. Prüfungsordnung

Der Verein bietet mind. 2mal jährlich Prüfungen an.
Die Prüfung orientiert sich an der Prüfungsordnung der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e.V. und der IG THP  
und wird in entsprechenden Themenbereichen getrennt in Spezialisierungen auf Kleintiere oder Pferde und in vier Abschnitte 
gegliedert:

Schriftliche Prüfung
Multiple Choice-Fragen aus dem Fragenkatalog der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e.V.
75 Fragen aus den Bereichen Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapien und Recht
Zeit: 120 min
Beurteilung: zum Bestehen sind mind. 2/3 der erreichbaren Punktzahl nötig

Mündliche Prüfung
Fallbeispiele nach Vorgabe der Prüfer
Fragen zur Facharbeit
Fragen zur Physiologie
Zeit: mind. 20 min

Praktische Prüfung
Prüfung am Tier (nach Wahl des Prüflings)
Fragen aus dem Bereich Anatomie, Demonstration von Untersuchungsgängen 
Zeit: ca. 20 min

Facharbeit
Das Thema der Facharbeit kann selbst gewählt werden oder wird auf Wunsch des Prüflings von der 
Prüfungskommission vorgegeben.
Das Thema der Facharbeit muss sich auf die Arbeit des Tierheilpraktikers beziehen und kann aus den Gebieten 
Anatomie, Physiologie, Pathologie,Therapieverfahren, Recht  gewählt werden.
Die Arbeit umfasst min. 30 bis max. 50 Seiten, der Zeilenabstand beträgt 1,5, die  Schriftgröße 12, 
Schrifttyp "Times New Roman" oder Schriftgröße 11 Schrifttyp „Arial“
Ein Leitfaden zur Erstellung der Arbeit kann angefordert werden.

Bei der mündlichen und praktischen Prüfung sind mindestens zwei Prüfer anwesend. Die Facharbeit wird von zwei Prüfern 
gelesen und schriftlich beurteilt.
Zum Bestehen der Prüfung müssen die einzelnen Prüfungsbereiche bestanden sein, es besteht die Möglichkeit, die nicht 
bestandenen Prüfungsteile zu wiederholen. Eine mit mangelhaft beurteilte Facharbeit muss korrigiert werden..
Nach bestandener Prüfung erhält der Prüfling einen Beurteilungsbogen, die Beurteilungen der Facharbeit und ein Zertifikat.

4. Mitgliedschaft in der Kooperation deutscher Tierheilpraktiker-Verbände e. V. 

- Die Mitgliederversammlung ernennt Vertreter des VfT e. V., die den VfT in der Kooperation vertreten.
- Die ernannten Vertreter werden ermächtigt, in den Kooperationssitzungen Beschlüsse zu fassen soweit sie nicht gegen die
Satzung  und  die  Geschäftsordnung  des  VfT  e.  V.  verstoßen.  Beschlüsse,  die  eine  Änderung  der  Satzung  und/oder  der
Geschäftsordnung notwendig machen, müssen von der Mitgliederversammlung abgesegnet werden.

Änderungen und Ergänzungen können nur von der Mitgliederversammlung des Verbandes freier Tierheilpraktiker e. V.
beschlossen werden.
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